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Die nachfolgende Bekanntmachung ist am 11. November 2023 auch durch Bereitstellung auf der städtischen Internetseite unter
https://www.duesseldorf.de/bekanntmachungen.html#c168954 öffentlich bekannt gemacht worden. Sie wird hier gem. § 9 der Hauptsatzung
bekannt gemacht.

Veröffentlichung im Internet und Auslegung eines Bebauungsplan-Entwurfes
Der Ausschuss für Planung und Stadtentwicklung hat in seiner Sitzung am 25.10.2023 der nachstehenden Änderung des Flächennutzungsplanes (Ent-
wurf) und seiner Begründung für die Veröffentlichung im Internet und die öffentliche Auslegung zugestimmt:

Flächennutzungsplanänderung Nr. 173
(Entwurf)
– Heerdter Landstraße:
Bau- und Gartenfachmarkt –
Gebiet etwa südlich der Heerdter Landtsraße,
östlich der Grundstücksgrenze Heerdter Land-
straße 243, nordwestlich entlang der ehe-
maligen Bahntrasse und westlich der Grund-
stücksgrenze des Grundstücks Heerdter Land-
straße 227

Der vorgenannte Plan mit seiner Begründung
und den nach Einschätzung der Gemeinde
wesentlichen bereits vorliegenden umwelt-
bezogenen Stellungnahmen wird gemäß § 3
Absatz 2 BauGB in der Zeit vom 13.11.2023 bis
einschließlich 13.12.2023 im Internet unter
https://ssl.o-sp.de/duesseldorf/plan/
beteiligung.php veröffentlicht.

Ferner können die Unterlagen der Veröffentli-
chung auch im Internet über das Landesportal
unter https://www.bauleitplanung.nrw.de ein-
gesehen werden.
Zusätzlich liegen die Unterlagen beim Stadt-
planungsamt, Brinckmannstraße 5, im 4. Ober-
geschoss, während folgender Zeiten öffentlich
aus: montags bis donnerstags von 9.00 bis
12.00 Uhr und von 13.30 bis 16.00 Uhr;
freitags von 9.00 bis 13.00 Uhr.

Folgende Arten umweltbezogener
Informationen sind verfügbar:

Auswirkungen auf das Schutzgut Mensch
durch Informationen zu(r/m):
– Straßenverkehrs-, und Gewerbelärm sowie

zu Lärmschutzmaßnahmen
– Auswirkungen durch elektromagnetische

Felder von technischen Anlagen

Auswirkungen auf das Schutzgut Tiere und
Pflanzen/ Landschaft durch Informationen
zu(m):
– Tieren und Pflanzen und Begrünungsmaß-

nahmen
– Stadtbild

Auswirkungen auf das Schutzgut Boden durch
Informationen zu(r/m):
– Versiegelung des Bodens
– Altablagerungen im Umfeld des Plan-

gebietes
- Altablagerungen im Plangebiet
- Altstandorten im Plangebiet
- vorsorgenden Bodenschutz

Auswirkungen auf das Schutzgut Wasser durch
Informationen zu(r/m):
– Grundwasser, insbesondere zu Grund-

wasserständen und zur Grundwasserqualität
– Niederschlags- und Schmutzwasser-

beseitigung
– Oberflächengewässern, Wasserschutz-

gebieten und Hochwasserbelangen

(Stadtbezirk 4)

Auswirkungen auf das Schutzgut Luft und
Klima durch Informationen zu(r):
– Luftschadstoffen durch Straßen- und

Schienenverkehr sowie durch gewerblich-
und industrielle Nutzungen und deren Ein-
wirkungen auf das Plangebiet

– klimatischen Verhältnissen sowie zu
Klimaschutz und Klimaanpassung

Auswirkungen auf das Schutzgut Kulturgüter
und sonstige Sachgüter durch Informationen
zu:
– Denkmälern

Die ausliegenden Unterlagen beinhalten
folgende umweltbezogenen Stellungnahmen
(zum Teil in Form von Gutachten):

– Amt für Umwelt- und Verbraucherschutz zu
den Themen Straßen- und Gewerbelärm,
Boden (Altablagerungen und Altstandorte),
Wasser (Grundwasser, Niederschlags- und

Schmutzwasserbeseitigung, Oberflächen-
gewässer, Wasserschutzgebiete, Hoch-
wasserbelange), Luftqualität und Klima

– Garten-, Friedhofs- und Forstamt zu den
Themen Tiere und Pflanzen, Stadtbild,
und Grünplanung

– Stadtentwässerungsbetrieb zu den Themen
Abwasserbeseitigung und Starkregen-
ereignisse

– Bezirksregierung Düsseldorf zu den Themen
Denkmalangelegenheiten, Luft (Luftrein-
halteplanung), Wasser (Hochwasser-
risikogebiete)

Es wird darauf hingewiesen, dass auch die vom
Ausschuss für Planung und Stadtentwicklung
bestätigten Ergebnisse aus den Verfahrens-
schritten gemäß § 3 Absatz 1 und § 4 BauGB mit
im Internet veröffentlicht werden und öffentlich
ausliegen.
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Während der Dauer der Veröffentlichungsfrist
können Stellungnahmen abgegeben werden, die
elektronisch übermittelt werden sollen.
Es besteht die Möglichkeit, Stellungnahmen
direkt über das Internet (https://www.o-sp.de/
duesseldorf/plan/beteiligung.php) oder per
Email an bauleitplanung@duesseldorf.de
abzugeben.

Bei Bedarf können diese aber auch auf anderem
Weg abgegeben werden, z.B. schriftlich
an das Stadtplanungsamt, Brinckmannstraße 5,
40225 Düsseldorf.

Soweit in diesem Plan Bezug genommen wird
auf technische Regelwerke – VDI-Richtlinien,
DIN-Vorschriften sowie Richtlinien anderer Art –,
so werden diese zu jedermanns Einsicht bei der
vorgenannten auslegenden Stelle bereitgehalten.

Gemäß § 3 Absatz 2 in Verbindung mit § 4 a
Absatz 5 BauGB wird darauf hingewiesen, dass
nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen
bei der Beschlussfassung über den Bauleitplan
unberücksichtigt bleiben können.

Ferner wird darauf hingewiesen, dass eine Verei-
nigung im Sinne des § 4 Absatz 3 Satz 1 Nummer
2 des Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes gemäß § 7
Absatz 3 Satz 1 des Umwelt-Rechtsbehelfs-
gesetzes mit allen Einwendungen ausgeschlos-
sen ist, die sie im Rahmen der Veröffentlichungs-
frist nicht oder nicht rechtzeitig geltend gemacht
hat, aber hätte geltend machen können.

Düsseldorf, 30.10.2023
61/12-FNP 173

Landeshauptstadt Düsseldorf
Der Oberbürgermeister
Stadtplanungsamt
Im Auftrag

Kai Fischer
(Amtsleiter)

Kraftloserklärung
Der am 02.06.2023 ausgehändigte Auszug aus
der Genehmigungsurkunde für den Gelegen-
heitsverkehr mit Taxen mit der Ordnungs-
nummer 281 ausgestellt auf Limousinen M&S
GmbH, Hüttenstraße 89, 40215 Düsseldorf,
gültig bis 31.05.2028, wird gemäß § 17 Abs. 5
des Personenbeförderungsgesetzes (PBefG) in
der Fassung der Bekanntmachung vom
08.08.1990 (BGBI.I S. 1690) in der jeweils gel-
tenden Fassung für kraftlos erklärt.

Eine Zweitschrift des Auszuges aus der Geneh-
migungsurkunde wurde nicht ausgestellt.

Landeshauptstadt Düsseldorf
Der Oberbürgermeister
– Amt für Einwohnerwesen –
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Jugendrat
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